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Daß aber die geltenden rechtlichen Regelungen
fast ausnahmslos ein Ergebnis geschichtlicher Ent-Raymond ottje wicklungen sind und schon deshalb einer Krör-

Die Wahl der kirchlichen terung Möglichkeiten nicht entgegenstehen
un daß die Einseitigkeit, mMIit der aus der (J€-
chichte Jlediglich negative Erfahrungen ”itiertAmtsträger. werden, sachlich nıiıcht vertretbar ist, SO. der fol-

Geschichtliche Tatsachen gende Rückblick auf einige Phasen in der Ge-
chichte der Bestellung der kirchlichen Amtsträgerun Erfahrungen zeigen. Kr wird sich VOL allem der Rechtswirk-
lichkeit orlentieren, nicht 1n gleichem aße
Rechtstheorien un: -grundsätzen. Aus methodi-
schen und sachlichen Erwägungen wird fast aus-

schließlic VO  5 der Bestellung des 1SCHOIS als
ach dem Tode ar Spellmans en 563 inem Kernpunkt des TOobDblems gehan-
Priester seiner Erzdiözese New ork Anfang des delt werden. Außerdem soll Jediglich die Pfarrer-
ahres 1968 den aps brieflich gebeten, be1 der ahl gestreift werden.
Wahl des Nachfolgers 1in irgendeiner Weise bete1-
ligt werden. Ähnliche Petitionen sind den Dize $1{uation IM Altertum
VELISANSCHCH drei ahren häufig nach Freiwerden
1nes Bischofssitzes den aps gerichtet worden. Die eschichte der estelung irchlicher Amts-
uch da, INalil sich deswegen nıicht ach Rom trager reicht bis 1in das Neue Lestament zurück.
wandte, wIie 1n üunster ach der Ernennung en der Auswahl un Bestellung durch ein-
VO:  - Bischof Höftner Zu Koadjutor VO:  \ 4raına. zelne, Apostel un Apostelschüler Apg 14,23;
rings, hat INa oft sehr eingehen die rage C1L- "L1it s 1st da verschiedenen Zusammenhängen
Ortert, ob und 1n welcher Weise ine Beteilligung auch VO  5 ahlen die Rede Erinnert se1 hier 1LUr

die Ersatzwahl des Matth1ias durch das LosVO  i Klerus und Volk, also aller ordinierten und
nichtordinierten Christen einer Diözese der Be- (Apg s 511) und die der s1ieben Diakone
tellung des WE 1SCHO{ISs möglich wäre. Ver- Apg 6,2f1)
einzelt sind 1n dieser Richtung SOar bereits kon- och VOL dem Ende des ersten Jahrhunderts
krete Schritte 1m Rahmen der bestehenden recht- pricht der Klemensbrief VO den mI1t Zaustim-
en Möglichkeiten unt  inmnen worden. MuUu11Sg der aNzcCh Gemeinde eingesetzten Amts-

tragern (44,3), un 1in der eLtWwAas jJüngeren Didache
wird die Anweilsung gegeben -Wählt Buch Bi-Ablehnende Haltung der Kirchenleitung schöte und Diakone, würdig des Herrn. « (& S0

Sowelt kirchliche Autoritäten bislang olchen Wie diese en VOrZSCNOMMCN wurden, WI1S-
Bestrebungen Stelung 2  MM aben, insbe- SCI1 WI1: nicht Aus dem Jahrhundert en WIr
sondere der aps bzw. die römische Kurtie durch dagegen klare Zeugnisse für ein Stimmrecht aller
die Nuntien, aber uch 1sSschOIie und vereinzelt Gemeindeglieder, Zn bei der römischen Bi-
Domkapitel, haben S1e sich fast ausnahmslos ab- schofswahl ohne daß WI1r dies im Sinn des allge-
ehnend geäußert. S1e en ihre Ablehnung 1n melInen Stimmrechts 1n einer modernen Demo-
erster in1e mMI1t dem geltenden eC begründet. kratie verstehen dürfen Das die schon bei
In der 'Lat bestimmt Kanon 329 CIC, daß der Cyprian anzutreffende Unterscheidung der dre1
aps die 1SCHOIe fre1 EINENNT, und uch 1in den Elemente einer Bischofserhebung: popu suftra-
Konkordaten, die Vereinbarungen über die Be- o1um, coepiscoporum COMNSCIISUS un divinum
stellung eines 1SCHOIS enthalten, 1st in ke1- 1udicium. Zur Wahl WG das olk mußte Iso
1: Fall die Beteiligung eines über das I)om- die Zustimmung der Nachbarbischöfe treten. In
kapıitel hinausgehenden Wa  Örpers vorgesehen. beiden USaMMCIl, Wahl un Zustimmung, Außerte
In inem Fall (Speyer 1st uch auf geschichtliche S1C.  5 gylaubte INail, das ten des Heiligen
Erfahrungen hingewiesen worden, un WAar (Gelistes und damıit Gottes Entscheidung für den
darzutun, welche efahren der HC AaUus frü- ewählten.
heren Formen der Bischofserhebung erwachsen och deutlicher macht das Ambrosius, dem WIr
sind. ine höchst aufschlußreiche Darlegung über die
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Bischofswahl seiner Zeit verdanken. S1ie et TIT. Die Wahl der Amtsträger IIN Mittelalter
sich in seinem längsten ME (ep 63) die Ge-
meinde VO:  S Vercelli Aaus dem Jahre 396 Zur ka- Je mehr sich freilich insbesondere se1it dem Jahr-
nonischen Wahl gehörten danach Z7wel Subjekte: hundert die hierarchische Ordnung 1in der C
einerselits die Gläubigen der Stadt, andererseits die recCc festigte, desto stärker wurde vielerorts
1SCHOIEe der Provinz, deren Anwesenheit be1i der das Bestreben, die Geme1inde 1in ine passive Rolle
Ordination als unerläßlic betrachtet wurde. Die drängen. Hinzu kam, daß die Zahl der Ge-
Beteiligung des Volkes galt als Bıitte oder Ersu- meindeglieder vielen Bistümern beträc  ch
chen, während bei den Bischöfen 1in Gemeinschaft zunahm, un! daß dadurch ine Wahl durch das
mMI1t den Metropoliten die Entscheidung Jag KEnt- SESAMTE olk gerade 1n den großen un bedeu-
weder «ratihzierten » die 1SChHO{fe die Wahl des tenden (GGeme1inden faktisch ilusorisch wurde.
Volkes oder dieses stimmte dem orschlag der Nichtsdestoweniger blieb dem olk bis 1nNs hohe
Bischöfe Dem entspricht die Äußerung aps ittelalter hinein eine Beteiligung der ischofs-
Leos Aaus dem a  re 83/59, niemand Bi- erhebung erhalten. elt galt 7zumindest der

Theorie och der altkirc  che Grundsatz: «WemSC werden soll,; der nicht VO Klerus erwählt,
VO olk verlangt und ach der Entscheidung alle gehorchen sollen, den mussen auch alle wäh-

len». e1 ist 1m Zusammenhang UÜMSCHETdes Metropoliten VO:  ( diesem und den 1sScChO-
fen der Provinz geweiht wird. Fragestellung nebensächlich, daß anirec un

elche edeutung aber der Beteiligung des Wahlverlauf 1m einzelnen VO  5 Ort Ort, ja
Volkes zukam, zeigt nicht 1Ur der bekannte Vor- manchmal auch gleichen Ort VO  o Wahl
San der Wahl des mbrosius selbst;. das rhellt Wahl verschieden
uch aus manchen innergemeindlichen Ausein- Allerdings können die oft formelhaft wirkenden
andersetzungen VOT einer W  =5 In Rom nahmen Hinweise auf die Beteiligung VO:  D Klerus und olk
Ss1e im Jahre 266 Og einen blutigen Ver- nicht darüber hinwegtäuschen, daß in der Praxıis

lauf; ber hundert ote sollen ihre pfer SCWESCH se1it langem fast überall LLUL noch ein kleiner Kreis
seCc1in WAaäl, der ein entscheidendes Mitwirkungsrecht be1

Insgesamt äßt sich SCI, daß in der Westkirche der Bestellung des 1SCHOIS ausüben konnte. 7Zu
und T diese SO. uns hier interessieren wäh- ihm „ählten VOL em solche Männer, die auf-

end des 2l Altertums die Öörtlichen Gemein- grund ihrer kirchlichen, politischen oder soz1alen
den be1 der Bestellung VO:  5 Diakonen, Presbytern Stellung einfÄußreich1, vorab Angehörige des
un Bischöfen Sanz selbstverständlich mitgewirkt els, dazu etwa die Vorsteher angesehener K15-
aben, sSEe1 durch direkte Wahl, durch Zustim- ster und tifte, die hbte und Pröpste
Mung (Akklamation) oder durch Zeugnisertel- och ausschlaggebender WArTLr in vielen Fällen
lung Hınzu kam be1 der Bischofswahl als Aus- se1it dem frühen Mittelalter auf dem en der
druck NC  en Einheitsbewußtseins die VO: Germanenreiche die KEinfußnahme des KöÖönigs.
Konzıil VO  o Nicaea 225 eingeschärfte Mitbeteili- Das 1st verständlich, wenn die politische
ZUuNS der Nachbarbischöfe un: die Bestätigung Bedeutung der I1schoOo{ife se1it Konstantin denkt
des ewählten durch den Metropoliten. S1e hatte ber den Germanenreichen aAus VCI-

Die Mitwirkung VO:  D Klerus und olk hat je- schiedenen Gründen erheblich ZUSCHOMUNCIL und
doch nicht gyleichsam als Hoheitsrecht der Ge- WLr im ostfränkischen e1iCc besonders ogroß, SEe1t-

dem (I)tto den Bischöfen 1in der Mitte desmeinden gegolten; Ss1e 1st vielmehr in dem Sinn
verstanden worden, daß die Gemeinde e1 als Jahrhunderts königliche Hoheitsrechte übertragen
eine Gemeinschaft der 1n der 4uftfe MIt dem (elste hatte Der König mußte LLU.  - och mehr als früher
Gottes Beschenkten un: der Eingebung eben ein Interesse daran aben, daß 11U1 ein Mann se1ines
dieses Heiligen Gelstes handelt. DIie Wahl der Vertrauens ein vakantes Bistum Yhielt. DiIe Masse

VO:  a Klerus un olk wurde dagegen mehr un:Amtsträger wurde insofern 1immer als Zustim-
MUNg zZzu Wıllen Gottes un:! als Ausfluß des mehr auf eine rituelle Anteilnahme beschränkt.
Wirkens des Heiligen Geistes betrachtet. DiIie Kın- Sie WAar damit aber ach damaligem Verständnis
mütigkeit der Wahl, auf die 1NAall größten Wert nicht VO:  ( der Wahl ausgeschlossen. « Der
gelegt hat die jedoch keineswegs Finstimmig- des Önigs WL ‚WAar entscheidend, die Form aber,
keit besagte galt als Zeichen gyÖöttlicher Knt- in der se1ine Erfüllung fand, Wr die elect10 des

Klerus un des Volkes hne S1Ee Wr eine kano-scheidung für den Amtsträger.
nische rhebung nıcht möglich» Schmid 28)) Es
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WAr nicht eine frele Wahl 1m Sinne eines völlig des Papstes auf die Besetzung der Bistümer fest-
freien Entschlusses, ohl aber als Ausdruck des stellen.
Rechts be1 der Bestellung eines 1SCHOTIS mitzu- Lieser KEinfluß ist-1m Zusammenhang mit dem
sprechen un:! nicht seinen Wıllen jeden Ausbau der monarchischen Gewalt des Papstes
Amtsträger ehmen mMussen. se1t Alexander 11L (1159-1181) un: mIt der Knt-

Kine WGUE Entwicklung in der eschichte des faltung des spätmittelalterlichen Papalismus un!
Rechts un! der Praxis der Bistumsbesetzung wurde Kurtlalismus noch en gvewachsen. Auf dem

der Zzweılten Hälfte des Jahrhunderts einge- Weg ber ein sehr diferenziertes System kano-
leitet. DIie Reformkräfte, die damals, besonders nischer Gründe für einen Kingriff beanspruchten
UFEnr Gregor /k (1073—85) und seinen Nachtfol- un: erlangten die Päpste immer weitergehende
S  CII  9 weılthin Einfluß auf das FELeben DC- Rechte bei der Ernennung der 1ScChOTfe Aus dem
Wanhnell, wandten sich mi1t Entschiedenheit dage- CC 1n Kinzelfällen ber wurde 1in WeIiterent-
DCN, daß Auswahl und Kinsetzung (Invest1 der wicklung der dafür aufgestellten Rechtsnormen
1ScChHhOTtfe 1n em alße eine Angelegenheit des das generelle Recht des Papstes abgeleitet, alle
Önigs oder des en els, Iso VO Laienge- ischo{ife Tl der ihm verliehenen obersten Hır-
walten gveworden und vornehmlic unter tengewalt Ende des Mittelalters gal-
politischen Gesichtspunkten erfolgten. Die Re- ten daher vieltac. entsprechend dieser Aufftassung
former betonten demgegenüber den irchlichen Wahlrechte, w1e die der Domkapitel, ihrer Rechts-
und geistlichen Charakter der Bistumsbesetzung NAatur nach als päpstliche Privulegien. Dabe1 1st
un forderten ine ucC altkirchlichen nicht übersehen, daß hinter dieser Entwicklung
KFormen der Bischofswahl, Iso un maßgebli- als treibende Kräfte nicht 7uletzt politische und
her Beteiligung VO:  5 Klerus und olk Zugleich Ainanzielle Interessen der Päpste und der Kurile
beanspruchten s1e für den aps das( durch standen.
seine Legaten die en überwachen un: prüfen Pfarrerwahllassen und 1m strittiger en die Knt-
scheidung über die Besetzung sich z1iehen. Ks uch insbesondere Ainanzielle Interessen,

der Forderung der Erneuerung der Wahl die 1m gleichen Zeitraum einer folgenreichen
kämpfte Gregor daher nicht allein für die (seme1in- Ausdehnung der päpstlichen Rechte bei der Ver-
den und die Freiheit ihrer Wahl, sondern uch für leihung VO niederen Kirchenämtern (z Ka-
das Papsttum. Wo immer die Forderung der nonikaten, Pfarreien un! Vikarlaten ührten ID
Wahlerneuerung aufstellte, SIng ihm zugleic. och erhielten oder ildeten sich 1n diesem Be-

reich vielen Orten Gemeindewahlrechte, 1NSs-ausgesprochen oder unausgesprochen die
Durchsetzung des Anspruches, daß die en besondere be1 der Bestellung VO Kirchenpflegern
der Kontrolle Urc päpstliche Legaten unterlie- für das Kirchengut, bei der erufung VO  =) Pfarrern

un Hilfspriestern. uch be1 der Pfarrerwahl kam
Parallel dieser Entwicklung verstärkte sich den Gemeinden allerdings 1m allgemeinen nicht die

immer ausgeprägter die Tendenz, das anirec. Auswahl der Kandidaten Z  ‘9 sondern ebenfalls
nicht 11UTr aktisch, sondern uch rechtlich einem lediglic. der Konsens Zu Wahlvorschlag, den
kleineren und WAar klerikalen Kreis VO:  o Aählern ein klerikales Gremium unterbreitete 1n
vorzubehalten. Die Beteiligung des Volkes Lrat größeren Gemeinden der übrige Pfarrklerus oder
1m Laufe des Jahrhunderts mehr und mehr der Klerus eines Dekanatskapitels. Vor 1lem WAT

zurück. ast überall wurde die Wahl vorwiegend die Möglichkeit der itwirkung der Bestellung
VO Diözesanklerus, se1t dem Ende des Jahrhun- des Pfarrers jedoch der städtischen Bevölkerung
derts allein VO Domkapitel vollzogen Allerdings gegeben In ländlichen (semeinden WAar die Be-
zeigen zahlreiche Wahlstreitigkeiten, oft nicht SELIZUNG vieltac. ein Recht VO  i Figenkirchenher-
durch innerkirchliche, sondern landes- und famı- BL Klöstern und Stiften; se1t dem Jahr
lienpolitische Gegensätze ausgelöst, Ww1e stark die hundert den Pfarrangehörigen ein Mitwirkungs-
Wahl weiterhin VO:  } politischen Gewalten beein- recht zustand, Aandeilte sich me1istens um junge
z WAar. Unbeschadet dieser Tatsache muß iMa  > Pfarreien.
jedoch als Ergebnis der ntwicklung 1n dem Jahr- Dize S1274a Li0N IMN der LVeuzeithundert nach Gregor VIT 1ine eindeutige Kler1-
kalisierung des Wahlkörpers und ine im größten I rotz der Klerikalisierung der noch vorhandenen
Teil der NC bislang unbekannte Einfiußnahme Wahlkörper un der immer unumschränk-
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eren Vergabe ST un selbst niederer K1iırchen- hinein eindeutig, daß s1e der Annahme be-
amter durch den aps haben jedoch bis 1n die rechtigen, die Christen der ersten Jahrhun-
Neuzeit hinein die politischen Gewalten, Önige derte be1 der (  Ng ihrer Lebensformen sich
sowohl w1e Territorialherren un selbst Städte, rfahrungen Aaus der politischen Umwelt nutzbar
Einfluß auf die Besetzung kirchlicher tellen be- machten und AL die damals üblichen Wahl-
halten oder uch 1LIC)  e NCN, Kr kam ihnen formen übernahmen.

Kine Aarallele besteht uch hinsichtlich der Ent-autf dem Wege des Rechtes, manchmal uch
lediglich aufgrun der Machtverhältnisse. Sofern wicklung des Wahlkörpers. Seit dem Jahrhun-
S1e. sich nicht ber Wahlrechte hinwegsetzten oder dert ist nämlich 1n den römischen tädten 1LLUr

hinwegsetzen konnten, verstanden S1e 1n vielen mehr ine Oberschicht SCWESCHH, die w1e bei der
ällen, die Wahlkörper entsprechend ihren Inter- Bischofswahl uch bei der Wahl der en

beeinflussen. Wenn solche Einflußnahme städtischen Beamten entscheidend mitsprach. Man
der politischen Gewalten auf die Besetzung rch- wird daher mit der Behauptung nicht fehlgehen,
licher Stellen äufig uch lediglich 1im Interesse daß die RE  en en in der ausgehende:
reiner Machtpolitik gestanden hat, kann doch Antıike nicht ohne Blick auf die Verfassung un!
auch nicht übersehen werden, daß manche Fürsten so’7z1iale Ordnung der Umwelt verstanden werden
un: Städte sich angelegen se1n C  en .gC können.
un würdige Kandidaten für kirchliche Stellen Kın ebenso bezeichnendes eispiel, auf das ZUTr
auszuwählen. Im übrigen ist 1LLUr verständlich, Ilustration der Aar:  elen 7wıischen kirchlicher un
daß iNall angesichts der politischen Bedeutung des politisch-gesellschaftlicher Entwicklung hingewle-
en w1e des niederen Klerus ein vitales Inter- SC  w werden soll, bieten die oberitalienischen Städte
SSC daran hatte, die IC  en Stellen mMI1t oyalen des en Mittelalters se1t der Zzwelten te des
Männern besetzt sehen. Jahrhunderts. Hier, 1m edankenkreis kom-
C 7uletzt AauUuSs olchem Interesse heraus ist munaler Selbstverwaltung, äAaußerte sich der 1im

erklären, och 1n die Konkordate des kommunalen Leben erstarkte Mitbestimmungs-
I9 un Jahrhunderts mit europäischen Staa- wWw1. der Gemeinden 2 1n dem Bemühen, stAar-
ten Vereinbarungen ber die Bischofsernennung keren auf die Bestellung der kirchlichen
aufgenommen worden sind, die den jeweiligen Amtsträger erlangen. uch 1n Mittel- und
Reglerungen Mitwirkungsrechte unterschiedlicher Westeuropa ist das treben nach irkung bei
Art zusichern. Entscheidend geht e1 die der Pfarrerwahl 1in den tädten allenthalben eiNnZE-
Möglichkeit für die Regierung, einen i1hr nicht ordnet das se1it dem Jahrhundert zuneh-
genehmen Kandidaten ausschließen können; mende und sich mit dem älteren Genossenschafts-
zweitrang1x 1st für s1e 1m allgemeinen der Modus, gedanken verbindende Drängen nach Freiheit,
ach dem sich die vorhergehende USW: der Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite hat
Kandidaten richten hat, uch WECI111) dieses Ver- die Entwicklung, die in den etzten sechs bis s1ieben
fahren 1m Konkordat festgelegt ist. Jahrhunderten nicht 11Ur tatsächlich, sondern uch

rTeCc ine fast völlige Beseitigung irchlicher
ahlrechte brachte, ine unverkennbare 4ralLieleParallelität ZWISCHEN Kirche und Gesellschaft 1n der Ausbildung der Herrschaftsformen, die

DIe hiler mIit 1Ur wenigen Strichen sk1izzierte Ge- jahrhundertelang 1n Kuropa vorherrschend
chichte der ischofs- un an der Nur der weithin verwirklichte Übergang de-
Pfarrerwahl wird mMan jedoch 1LUT recht verstehen mokratischen Ordnungen des politischen Lebens
und würdigen können, WE INa sieht, daß S1Ee ist 1m kirchlichen Bereich bisher nicht mitvoll-
sich nicht isoliert VO:  5 der Entwicklung des poli- OgCH worden abgesehen VO  =) einigen Ansätzen.
tischen und gesellschaftlichen Lebens vollzog Ks
äßt sich nämlich beobachten, daß die Wandlungen V/IL. USDLIC:1n der Beteiligung VO  } Klerus und olk der
Bischofserhebung ine bemerkenswerte Parallele Solche Ansätze zeigen jedoch die Formen der Be-

tellung kirchlicher Amtsträger und damit deren 1n der Anteilnahme des Volkes politi-
schen eben, VOTLT allem auf kommunaler eCHe Wahl und Ernennung der 1SChHOTIe bislang nicht.

Auf dem en des spätrömischen Reiches sind aber nicht 1m Interesse der KO läge,
die Ahnlichkeiten be1 ahlen 1m kirchlichen wWwW1e Menschen, die gewohnt sind, ihre politischen
1m politischen Bereich h1is 1n den Wortgebrauch Kepräsentanten direkt oder indirekt wählen,
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uch Einfluß auf die Bestellung ihrer kirchlichen trale tellen der evangelischen Kirchen besetzen
Vorsteher erhalten? konnten.

Andererseits muß jedoch uch sehr ernsthaft DIie 193 VO: der evangelischen RC rlebte
gefragt werden, ob die Kirche politische Ord- Gefahr, daß be1i ahlen kirchlicher Amtsträger
nungsformen der jeweligen Gesellschaft, 1n pO.  SC.  € oder andere kirchenfremde Interessen
unNnserem Zusammenhang KFormen der Bestellung bestimmenden Einfluß erlangen, ist grundsätzlich
VO:  5 Amtsträgern unbesehen übernehmen SO. un nicht NCU, W1e der Überblick ber einige Phasen
darf. Statt abstrakter Überlegungen se1 dazu ber der eschichte besonders der Bischofswahl FC-
die bisherigen geschichtlichen Hinweise hinaus zeigt haben dürfte. Diese Getahr besteht auch
auf Erfahrungen der evangelischen NC 1in heute, un: sS1e wird in Zukunft geben Selbst
Deutschland verwiliesen. ufrCc das derzeitige fast uneingeschränkte e

Als s1e nach 1918 daran gehen mußte, ihre  i Ord- des Papstes bei der Besetzung VO:  D Bischofsstühlen
L1U119 in eigener Verantwortung LICU regeln, wird Ss1e nicht gänzlich ausgeschaltet.
wurde das An anirec. dem staatlichen Andererseits ist, WwW1e die Geschichte ebenfalls
nachgebildet und damıit demokratisiert. DiIie rch- ehrt, dieses päpstliche ec nicht das rgebnis
lichen ahlen verliefen 1in der e1it der Weimarer einer allein oder auch 1LLUr vorwiegend VO:  D irch-
Republik reibungslos Die Gefahren, die MIt dem em Denken bestimmten Entwicklung.

anlirec. verbunden d  I1  ‘9 zeigten sich Es ware daher der RE als einer geschicht-
indes sogleic be1 den en des Jahres 1933 en TO. ohl durchaus ANSCINCSSCH, nach
Auf parteipolitischen fuc durch ine Rede Hıt- uen egen für die Bestellung der kirchlichen
lers ErmunNtert, wählten die evangelischen Christen Amtsträger suchen. e1 waren sowohl die
1n größerer Zahl als Je ‚UuVOTr, und WAar mMI1t ehr- TIradition und WAar die Tradition, nicht
elit die Liste der dem nationalsozialistischen Re- 1LL1UTr die der etzten sieben Jahrhunderte Ww1e die
gime ergebenen «Deutschen Christen», deren Re- heutigen Ordnungsformen des politischen und SC-
präasentanten infolgedessen auf egale Weise ZC1- ellschaftlichen Lebens berücksichtigen.!

1 Aus der umfangreichen Literatur ZU] Thema dieses Beitrags gelischen Kirche in eutschland); Biemer, Die Bischofswahl
se1 älteren erken 1Ur die immer och grundlegende Arbeiıit VO!] als Desiderat kirchlicher Praxis eO| Quartalschr. 149 (1 969)

Der Begrifi der kanonischen Wahl in den ängen des 171—-I184; Schmitz, ädoyer für ischots- und Pfarrerwal
Investiturstreits (Stuttgart 192' geENANNLTL; im übrigen se1l lediglich 'Irierer eO. Zeitschr. 79 (1970) 2230—249
auf einige MNCUECIEC Publikationen hingewiesen: Feine, irch-
1C] Rechtsgeschichte, Bd. Die Katholische Kirche (Köln *19064); RAYMUND KOTTJEbes. 118, 242 0S 0/2; Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter
orschungen ZuUur kirchlichen Rechtsgeschichte und ZU' Kirchen- geboren Za Dezember 1926 in Düsseldorf, 1054 ZU): Priester
rtecht Oln 19! Benson, 'Ihe Bishop-Elect. udy In geweiht. Kr studierte den Universitäten Köln, München und
Medieval Eicclesiastical Cce (Princeton, 19| Caron, Bonn, ist Doktor der Theologie, habilıtierte sich für Kirchen-
Les elections episcopales dans la doctrine 1a pratique de l’Eglise: geschichte und ist Protessor für Kirchengeschichte der Universi-
Cahiers de Civilisation Medievale ä81 (1968), 579-585; Hofimann, tAt Regensburg. Er veröfientlichte U, tudien ZU] Einfluß des
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stellung allgemeinbindender Regeln; die Kxe-
kutive für die Anwendung dieser Regeln; diePeter Hulzing richterliche Gewalt für die Prüfung der Gesetzes-
anwendungen) He voneinander unabhängigenDas Problem der Iren- UOrganen 7zuerkannt werden sollen, als gyrobe S1m-
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gegenseltigem Gleichgewicht zielgerecht w1e

on lange ist die alte Dreigewaltenlehre, ach möglich ausgeübt werden können. Kin ideales,
der drei Gewalten (die Legislative für die Auf- immer und überall anwendbares Modell für diese
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